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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 261-2018 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.717 

Eingereicht am: 21.11.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Moser (Biel/Bienne, FDP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Grivel (Biel/Bienne, FDP) 
Guggisberg (Kirchlindach, SVP) 
Gnägi (Jens, BDP) 
Hess (Nidau, FDP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 62 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Westumfahrung Biel: zeitliches Vorziehen des Zubringers rechtes Bielerseeufer (Porttun-

nel) 

Der Regierungsrat wird beauftragt, sich beim Bund für ein zeitliches Vorziehen des Zubringers 

rechtes Bielerseeufer einzusetzen.  

Begründung:  

Der Zubringer rechtes Bielerseeufer ist Teil des Ausführungsprojekts (AP) Westumfahrung A5 in 

Biel. Das AP befindet sich in der Phase der Bereinigung der Einsprachen. Es ist davon auszuge-

hen, dass einige Einsprecher ihr Anliegen bis vor Bundesgericht ziehen werden.  

Vor einem Jahr wurde der Ostast (mit Anschluss Orpund) der Autobahnumfahrung eingeweiht. 

Am 29. November 2018 wurde vom Verein «seeland.biel/bienne» der erste Zwischenbericht der 

verkehrlichen Auswirkungen nach einem Jahr Betrieb der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf vielen 

Strassen(zügen) ist die erwartete Entlastung bzw. Verkehrsabnahme eingetreten. Auch wie er-

wartet haben wir auf dem Zubringer von den Wohngebieten am rechten Bielerseeufer (also durch 

lpsach über Port auf die Wehrbrücke in Port) zu den Arbeitsplätzen im Bözingenfeld eine grosse 

Verkehrszunahme. Auch der öV leidet unter dieser Verkehrszunahme. Eine Lösung für dieses 

Verkehrsproblem wurde 2010 von der seinerzeitigen Arbeitsgruppe Stöckli mit dem ZRU (Zu-
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bringer rechtes Bielerseeufer mit dem Porttunnel) gefunden. Der ZRU fand Aufnahme ins Gene-

relle Projekt und ist nun Bestandteil der Westumfahrung im Ausführungsprojekt.  

Während die Bewilligung des Westastes wegen Einsprachen noch einige Zeit auf sich warten 

lassen wird, ist der Porttunnel praktisch unbestritten. Ein zeitliches Vorziehen der Realisierung 

würde helfen, das heute schon bestehende Verkehrsproblem (inklusive öV) auf dieser Achse zu 

lösen. Der Zubringer rechtes Bielerseeufer darf nicht Opfer der Querelen um den Westast wer-

den, daher drängt sich eine schnelle und vorgezogene Realisierung auf.  

Wir verweisen in diesem Kontext auch auf das Schreiben der Einwohnergemeinde Port (mitun-

terzeichnet von den Gemeinden Brügg, lpsach und Bellmund) vom 16. Juli 2018 an die BVE so-

wie auf die Stellungnahme des Gemeinderates Nidau zum Ausführungsprojekt A5 vom 19. Okto-

ber 2018. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


